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Die Jahresnote ergibt sich aus folgenden Leistungen:

mitarbeit: (schriftlich & mündlich)

Regelmäßige konstruktive Beiträge zur Erarbeitung des Lehrstoffes
in mündlicher Form im Plenum bzw. über den Lehrstoff der
vorangegangenen Unterrichtsstunde;
durch Ausfüllen von Arbeitsblättern, online Arbeitsaufträgen,
Recherchetätigkeit, etc.
durch Beiträge bei Einzel- Partner- bzw. Teamarbeiten (z.B. Referate/
Präsentationen zu Themenschwerpunkten, politischer Input, etc.)

Heft/Mappe/Buch
Führen eines/r vollständigen und ordentlich gestalteten Heftes/Mappe als
zusätzliche Lernhilfe zum Buch. 

tests:
1 – 2 Tests pro Semester;(je nach Vereinbarung mit der Klasse)

mündliche prüfungen:
mündliche Prüfungen bei Bedarf bzw. nach Wunsch der Schülerin/des
Schülers (einmal pro Semester) (zeitgerechte Terminvereinbarung;
Unterstufe: Dauer 10 Min.; Oberstufe: 15 Min.)

Rechtsgrundlage für die Leistungsfeststellung sind das Schulunterrichtsgesetz und die Leistungsbeurteilungsverordnung
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009375
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